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Verhaltenskodex für Mitarbeiter*innen 

Klare Verhaltensregeln für Übungsleiter*innen und Trainer*innen wie z.B.im Umgang mit Nähe und 

Distanz oder zu nicht einsehbaren Bereichen im Gebäude dienen dazu, Orientierung und 

Handlungssicherheit zu gewährleisten sowie Graubereiche zu schließen. Außerdem verhilft es den 

Mitarbeiter*innen sich vor falschen und unberechtigten Verdächtigungen zu schützen. 

Schutzvereinbarungen: 

 Bei allen Kontakten mit Kindern und Jugendlichen werden die Bestimmungen des 

Jugendschutzgesetzes (Alkohol, Rauchen, Filme, usw.) eingehalten. 

 Trainer*innen und Übungsleiter*innen führen keine Einzeltrainings ohne Kontroll- & 

Zugangsmöglichkeiten für Dritte durch. 

 Bei geplanten Einzeltraining werden möglichst immer das „Sechs-Augen-Prinzip“ und/oder 

das „Prinzip der offenen Tür“ eingehalten. 

 Mitarbeiter*innen geben keine Privatgeschenke an einzelne Kinder oder Jugendliche. 

 Einzelne Kinder und Jugendliche werden nicht in den Privatbereich von Mitarbeiter*innen 

mitgenommen. 

 Mitarbeiter*innen duschen und übernachten grundsätzlich getrennt von einzelnen Kindern 

und Jugendlichen. Bei Mannschaften, in den Erwachsene und Jugendliche gemeinsam 

trainieren, soll es respektiert werden, wenn jemand nicht duschen will.  

 Umkleidekabinen, Zelte oder Unterkünfte (z.B. bei Trainingslagern) werden erst nach 

Anklopfen und Rückmeldung betreten. Bei Unterbringung sollte eine Trennung nach 

Geschlecht stattfinden. 

 Es werden keine Geheimnisse mit Kindern und Jugendlichen geteilt. Alle Absprachen können 

öffentlich gemacht werden. 

 Es finden keine körperlichen Kontakte zu Kindern und Jugendlichen (z.B. Techniktraining, 

Kontrolle, Ermunterung, Trost und Gratulation) gegen deren Willen statt. Sie müssen von 

Kindern und Jugendlichen gewollt sein und dürfen das pädagogisch sinnvolle Maß nicht 

überschreiten. 

 Beim Fahren der Kinder oder Jugendlichen mit dem Auto zur Veranstaltung oder nach Hause 

ist eine ausdrückliche Zustimmung der Eltern notwendig. Am besten in schriftlicher Form. 

 

Über alle Ausnahmen, Verdachts- oder Vorfälle wird der Vorstand oder der Schutzbeauftragte 

umgehend informiert. Verdächtige Person nicht mit dem Verdacht konfrontieren. Der 

Schutzbeauftragte protokolliert den Vorfall und informiert den Vorstand. 

 

Der Verhaltensleitfaden dient als Selbstverpflichtungserklärung für Mitarbeiter*innen, wird 

unterschrieben und repräsentiert eine schriftliche Vereinbarung hinsichtlich fachlicher 

Anforderungen. 
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